
VERTRAG
(Öffentl ichrechtlicher Ansch lussvertrag)

zwischen der

Politischen Gemeinde Schlieren (Trägergemeinde)
verlreten durch den Stadtrat

und der

Politischen Gemeinde Urdorf (Anschlussgemeinde)
vertreten durch den Gemeinderat

betreffend

Bildung und Betrieb des
Betreibu ngs kreises Sch lieren/U rdorf

gestützI auf $ 2 des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs vom 26. November 2007 (EG SchKG):
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l. Vertragsgemeinden, Sitz und Bezeichnung

Art. 1 Die Stadt Schlieren und die Politische Gemeinde Urdorf bilden unter der Be-
zeich nung Schlieren/U rdorf auf unbestim mte Zeit einen Betreibungskreis.

Der Beitritt weiterer Gemeinden bedarf einer Vertragsänderung.

Art.2 Sitz des Betreibungsamtes ist die Stadt Schlieren

ll. Aufgaben und Zuständigkeiten

Art.3 Das Betreibungsamt Schlieren erfüllt alle Aufgaben des Betreibungswesens,
die den Vertragsgemeinden nach übergeordnetem Recht zukommen.

Die Betreibungsbeamtin oder der Betreibungsbeamte ist gleichzeitig Ge-
meindeammann der Vertragsgemeinden.

Art.4 Der Stadtrat der Sitzgemeinde stellt die Betreibungsbeamtin bzw. den Be-
treibungsbeamten an. Es gelten die Bestimmungen der Gemeindeordnung
der Sitzgemeinde. 1)

Der Stadtrat der Sitzgemeinde ernennt nach vorgängiger Anhörung der Be-
treibungsbeamtin oder des Betreibungsbeamten eine Stellvertreterin oder
einen Stellvertreter. 1)

Die Wählbarkeitsvoraussetzung für die Betreibungsbeamtin oder den Betrei-
bungsbeamten sowie die Stellvertretung richtet sich nach S I EG SchKG.

Der Stadtrat der Sitzgemeinde regelt die Arbeitsverhältnisse. Für Personal-
recht und Besoldung gelten die Bestimmungen der Sitzgemeinde.

Art. 4 a 2)

Art. 5 Der Stadtrat der Sitzgemeinde beaufsichtigt das Betreibungsamt gernäss $ 6
EG SchKG.

' Der Stadtrat der Sitzgemeinde regelt insbesondere:

- Den Standort des Betreibungsamtes,

- die Zurverfügungstellung der erforderlichen Räumlichkeiten und Einrichtun-

- die Festsetzung der Kostenbeiträge der Kreisgemeinden gemäss Art. 6 f.
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lll. Rechnungswesen

Art.6 Die Sitzgemeinde weist die auf das Betreibungsamt entfallenden Aufwände
und Erträge gegliedert aus. Die Details regelt der Kontenplan gemäss Ge-
meindeverordnung des Kantons Zürich (VGG), Anhang 1. t)

Arl.7 Der Kostenverleger trägt dem Verursacherprinzip Rechnung. Die eine Hälfte
des Nettoaufwandes bzw. Nettoertrages wird nach Massgabe der zivilrechtli-
chen Einwohnerzahl (Stand 31. Dezember) und die andere Hälfte nach An-
zahl Betreibungen in den beteiligten Gemeinden aufgeteilt.

Art.8 Die Rechnungsprüfungskommission der Sitzgemeinde ist für die Rech-
nungsprüfung zuständig.

lV. Vertragsänderung, Kündigung

Art.9 Vertragsänderungen bedürfen der Zustimm ung der Gemeindevorsteher-
schaften der Vertragsgemeinden.

Die Bezeichnung und Anderung eines anderen Wahlorgans bedarf der Zu-
stimmung der Mehrheit der Stimmenden im Betreibungskreis.

Die Anderungen bedürfen der Genehmigung des Regierungsrates.

Art. 10 Die Gemeindevorsteherschaft jeder Vertragsgemeinde kann den Vertrag mit
einer Frist von einem Jahr auf Ende Kalenderjahr kündigen.

Die Kündigung bedarf der Genehmigung des Regierungsrates.

Art. 11 Für Streitigkeiten zwischen den Vertragsgemeinden aus diesem Vertrag
kom men die Bestimmu ngen des Verwaltungsrechtspflegegesetzes zur An-
wendung.

ri

V. Schluss- und Ubergangsbestimmungen

Att.12 Dieser Vertrag tritt nach Zustimmung der Gemeindevorsteherschaften der
Vertragsgemeinden Schlieren und Urdorf nach der Genehmigung durch den
Regierungsrat auf den Amtsdauerbeginn 201012014 in Kraft.

Davon ausgenommen sind die Artikel über das Wahlorgan und die wahllei-
tende Behörde, die mit der Genehmigung durch den Regierungsrat in Kraft
treten.
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Art. 13 Die Vertragsgemeinde ist verpflichtet, der Sitzgemeinde auf lnkraftsetzung
des Vertrages die Betreibungsregister sowie die dazugehörigen Verzeichnis-
se und Belege in ordnungsgemässem Zustand zu übergeben.

Att. 14 Die Sitzgemeinde muss für die Übernahme des Betreibungsamtes der Ver-
tragsgemeinde Umbauten im Stadthaus vornehmen. Die Sitzgemeinde fi-
nanziert den Umbau aus ihren eigenen Mitteln. Die Vertragsgemeinde über-
nimmt daran ihren Anteil an den jährlichen Folgekosten gemäss Art. 7. Die
Sitzgemeinde erstellt als Grundlage für die Folgekostenberechnung eine
Bauabrechnung.

Diese Bestimmung gilt auch für alle weiteren lnvestitionen.

Art. 15 Die Sitzgemeinde übernimmt das Personal des Betreibungsamtes der Ver-
, tragsgemeinde nach den Grundsätzen der Besitzstandswahrung.

27. August 2009

Für die Stadt Schlieren

Die Zustimmung für die Stadt Schlieren erfolgte durch Beschluss des Stadtrates Schlieren
vom 2. Juni 2009.

Stadtpräsident Stadtschreiber

Peter Voser Hansruedi Kocher

Für die Gemeinde Urdorf

Die Zustimmung für die Gemeinde Urdorf erfolgte durch Beschluss des Gemeinderates Ur-
dorfvom 15. Juni 2009.

Gemeindepräsident Gemeindeschreiber

Werner Gutknecht Urs Keller

Vom Regierungsrat des Kantons Zürich am 28. Oktober 2009 mit Beschluss Nr. 1675 ge-
nehmigt.
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r) Fassung der Vertragsanpassung gemäss den Beschlüssen des Stadtrates Schlieren vom
25. August 2021 und des Gemeinderates Urdorf vom 23. August 2021.

2) Aufgehoben mit der Vertragsanpassung gemäss den Beschlüssen des Stadtrates Schlie-
ren vom 25. August 2021 und des Gemeinderates Urdorf vom 23. August 2021.

Die Vertragsanpassung tritt per 1 . Januar 2022 in Kraft.

Für die Stadt Schlieren

Die Zustimmung der Vertragsanpassung für die Stadt Schlieren erfolgte durch Beschluss des
Stadtrates Schlieren vom 25. August 2021.

Stadtpräsident Stadtschreiberin

z.

ry/rtk-;a

Markus ine Bron

Für die Gemeinde Urdorf

Die Zustimmung der Vertragsanpassung für die Gemeinde Urdorf erfolgte durch Beschluss
des Gemeinderates Urdorf vom 23. August 2021.

Gemeindepräsidentin Gemeindeschreiber

Sandra Rottensteiner Urs Keller
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